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6. Geſetz vom 3. März 1870 , die Ausübung und
den Schutz der Fiſcherei betreffend .

( Geſ. - u. VOBl . S. 225 ) ,in der durch Geſetz vom 26. April 1886
( Geſ. ⸗ u. VOBl . S. 189 ) bewirkten Faſſung .

Artikel 14 . ( Abſatz 1 u. 2) . Wer den in Artikel 3, 4,
5, 6, 8, 10 und 12 dieſes Geſetzes ergangenen Verboten , ſowie
den aufgrund dieſer Verbote und zum Vollzug der Artikel 9
und 13 Abſatz 4 erlaſſenen Verordnungen , bezirkspolizeilichen
Vorſchriften und ſonſtigen Anordnungen der Verwaltungs -
behörde , ferner wer den zum Schutz des Fiſchereirechts und

zur Verhütung von Übertretungen fiſchereipolizeilicher Vor⸗

ſchriften , endlich wer den hinſichtlich der Ausübung der

Fiſcherei im Intereſſe des öffentlichen Verkehrs und der

Schiffahrt erlaſſenen Verordnungen zuwiderhandelt , wird mit
Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft beſtraft .

Derſelben Strafe unterliegt , wer vorſchriftsmäßig ein⸗

gerichtete Rechen oder Vorrichtungen ( Gitter ꝛc. ), welche an
der Einmündung der zur Wäſſerung oder zu anderen Zwecken
dienenden Gräben oder an Turbinen ( Art . 4a ) angebracht
ſind , entfernt oder beſchädigt .

Anhang zur erſten Abteilung .

1. Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
25 . Auguſt 1890 , die Anlage und den Betrieb

von Steinbrüchen und Gräbereien betr .

( Geſ. ⸗ und VO Bl. Seite 527. )

Aufgrund des § 108 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetz —
buchs wird verordnet , was folgt :

§ 1 . Wer Steinbrüche , Kies - , Sand - , Erde⸗, Kalk⸗
Kreide⸗ , Mergelgruben , überhaupt ſolche Brüche und Gruben ,
auf welche ſich die Aufſicht der Bergbehörde nicht erſtreckt ,
neu anzulegen , wieder in Betrieb zu ſetzen oder zu erweitern

beabſichtigt , iſt verpflichtet , mindeſtens vier Wochen vor der

Ausführung der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erſtatten .
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